


Lückenlose Verfolgung und
Registrierung (EPR) für fast

jedes auf dem Markt
bereitgestellte Packmittel.

3.Verantworten

Strenge Anforderungen an die
Recyclingfähigkeit (Design for

Recycling) und den Einsatz
von Rezyklaten.

2.Recyceln

Starkes Minimierungsgebot
und Verbote für bestimmte

Einweg-Plastikverpackungen
bei Frischwaren.

1.Reduzieren

Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)/Neues VerpackDG Stichtag: 12. August 2026.

Verpackungen sind ab August 2026
hochregulierte Wirtschaftsgüter
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Der Betrieb kauft Standard-Kisten und

befüllt sie mit Kartoffeln für den Verkauf.
Der Betrieb lässt bedruckte Apfel

Kartons mit eigenem Logo anfertigen
Beispiel Agrar

Finanzierung der Abfallentsorgung

(Systembeteiligung).

Technische Konformität

(Recyclingfähigkeit, Schwermetalle).
Kernfunktion

EINER pro Mitgliedstaat (dort, wo

Abfall entsteht).
Nur EINER EU-weit pro

Verpackung.
Anzahl/ Quantity

Befüllt die Verpackung und bringt

sie in Verkehr.
Entscheidet über Design/Material

der leeren Verpackung.
Definition

Hersteller (EPR Producer)Erzeuger (Manufacturer)

EU-Leitlinien Abs.3/ Art. 3 Abs 1 Nr. 13 & 15 & Art.45

Die Sprachfalle: ,,Erzeuger" vs. ,Hersteller"
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Erzeuger müssen eine EU-Konformitätserklärung ausstellen und technische Unterlagen bereithalten.

Strenge Grenzwerte für
Schwermetalle (z.B. Blei, Cadmium) 
und für PFAS-Chemikalien in
Lebensmittelverpackungen. 
Gilt ab 8/2026.

3.Schadstoffgrenzwerte

(Chemical Limits) Art. 5

Erzeugerkennzeichnung & 

Piktogramme zur

Materialidentifikation für

Verbraucher. Gilt ab 2028.

4.Kennzeichnungspflicht

(Labeling) Art. 12-14

Leerraum, Gewicht und Volumen
mussen auf das absolute Minimum 
reduziert sein. Doppelwände zur
Täuschung sind verboten. 
Gilt ab 2028 bzw. 2030.

2.Minimierungsgebot
(Minimization) Art. 10

Muss wirtschaftlich recycelbar

sein (Design for Recycling).

Gilt ab 2030.

1. Recyclingfähigkeit

(Recyclability) Art. 6-8

Pflichten des Erzeugers: Die Verpackung muss konform sein
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Hinweis: Wer nicht registriert ist oder seine Verpackungen nicht lizenziert

hat, unterliegt einem automatischen Vertriebsverbot im Bundesgebiet!

Sie müssen einen Vertrag

mit einem Systembetreiber

schließen und Gebühren

zahlen (Lizenzierung). Die

Höhe richtet sich nach

Material und Gewicht.

2.Systembeteiligungspflicht

Bevor Sie verpackte Ware

(z.B. Primärproduktions-

oder Verkaufsverpackungen)

abgeben, müssen Sie sich

im Register (ZSVR)

anmelden.

1.Registrierung & Datenmeldung

PPWR Art. 45ff / VerpackDG § 6, 7& 9Registrierung (EPR)
Pflichten des Herstellers: Finanzierung und
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Der BBV 
setzt sich für 
Ausnahmen 

ein!

ab 2030.









Nein: ZSVR-Registrierung + Systembeteiligung
+ regelmäßige Meldungen.

Ja: ZSVR-Registrierung + Systembeteiligung
+ 1x jährliche Datenmeldung.

Bringen Sie weniger als 10 Tonnen pro Jahr in Verkehr?

Lieferant ist
Erzeuger, Sie sind

Hersteller.

Mein EU-Lieferant
(Standardkauf)

LEH ist Erzeuger und
Hersteller.

Der LEH
(Eigenmarke)

Genossenschaft ist
Erzeug er &
H ersteller.

Die Genossenschaft
(Marke), aber ich

packe ab

Lieferant ist
Erzeuger, Sie sind

Hersteller.

Sie sind Erzeug er
und H ersteller.

B: & BIN
Kleinstunternehmer

A: & KEIN
Kleinstunternehmer

Ich selbst
(Eigenes Logo)

Genossenschaft ist
Erzeug er &
H ersteller.

Genossenschaft
(Marke) packt

auch ab

Wer gestaltet die Verpackung?

JaKeine PPWR-Pflichten

Bringen Sie verpackte Agrarprodukte
an Dritte in Verkehr?

Nein

Synthese: Ihr individueller PPwR-Pflichten-Check

NotebookLM


